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Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung über die Erklärung des Gebietes „Demmerkogel-Südhänge, Wellinggraben mit Sulm-, Saggau- und Laßnitzabschnitten und Pößnitzbach (AT2225000) zum Europaschutzgebiet Nr. 16

I. Allgemeiner Teil

Anlass und Inhalt der Verordnung:

Mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union sind im Bereich des Naturschutzes die Richtlinien 79/409/EWG, Richtlinie des Rates vom 2. April 1979, über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten und 92/43/EWG, Richtlinie des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen in der Steiermark umzusetzen. In Umsetzung der obgenannten Richtlinien wurden Gebiete als NATURA 2000-Gebiete bestimmt und der Europäischen Kommission genannt. Das Gebiet wurde in die Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung aufgenommen.

Das NATURA 2000-Gebiet weist folgende Charakteristik auf: 

Im Jungtertiär fanden tektonische Bewegungen statt, die den Sausalstock, eine aus dem Erdaltertum stammende Gebirgsscholle, emporhoben. Der Demmerkogel stellt die höchste Erhebung des Sausals dar, dessen Grundstock aus phyllitischem Schiefer, dem sandige Tone, Leithakalke und Leithakalkkonglomerate aufgelagert sind, aufgebaut ist.

Die Westflanke des Demmerkogels stellt eine wertvolle Trockenwiese mit Furchenschwingel über Schiefer dar. Der Hang ist SW-sonnenexponiert, oft steil und daher trocken-warm. Es überwiegt eine Xerothermvegetation mit submediterranen Floren- und Faunenelementen.

Der im Gebiet von St. Andrä-Höch gelegene klimaxnahe, wärmebegünstigte Hainsimsen-Buchenmischwald mit Kiefer und Heidelbeere über Phyllit weist im Hauptbestand Rotbuche und Edelkastanie auf. Das Waldbiotop außerhalb der Auen- und Moorlandschaft (grundwasserfern bzw. nicht überwiegend grundwasserbeeinflusst) weist die typischen Wärmezeiger der Hügelstufe auf.

Die Sulm nördlich von Sulmbad ist ein eutrophiertes Überlaufbecken mit Schlammflurvegetation und Auengehölzresten. Die basen- oder kalkreichen Böden sind grundwasser- und tagwasserbeeinflusst (staunass, von Sicker- und Niederschlagswasser geprägt).

Die Altarme der Laßnitz weisen zahlreiche Gehölzrelikte der Au am (trockengefallenen) Altwasser auf. Tümpel und Verlandungsbereiche zeigen ein hohes faunistisches und floristisches Potential. Wie in der Sulm sind die Böden kalk- oder basenreich und liegen im Grundwasserbereich (subhydrisch, semiterrestrisch). Im Mündungsbereich der Laßnitz dominiert der Hartholz-Auwald (= Eichen-Ulmen-Au) einschließlich Waldflächen auf der Niederterrasse und Übergang zum Hangwald. Der Weichholz-Auwald (Weiden-Au) steht oft im Komplex mit Augewässern.

Der Seggauberg ist ein farnreicher Grabenwald mit Rotbuche und Schluchtwaldelementen über tertiären Lockersedimenten.

Der Demmerkogel ist die höchste Erhebung im Sausal, einer reizvollen, reich strukturierten Hügellandschaft und bekannten Weinbaugegend zwischen Deutschlandsberg und Leibnitz. Die Gegend, in der das Naturschutzgebiet liegt, trägt den Namen „Höch“. Das Gebiet umfasst Teile der Südhänge des Demmerkogels oberhalb des Gasthofes Hochwirt und weitere kleinere Parzellen südöstlich des Gasthofes, die mosaikartig eingesprengt zwischen Ackerflächen und Weingärten liegen. Derzeit erfolgt die Pflege durch ortsansässige Bauern unter Mitarbeit der Naturschutzjugend. Es ist zu hoffen, dass eine auf den Standort abgestimmte Pflege auch in Zukunft erhalten werden kann. Die unter Schutz gestellten Hangparzellen werden von Mischwäldern und landwirtschaftlich genutzten Flächen (Äcker, Obstgärten, Weingärten, Mähwiesen) umgeben. Die gesamte Gegend ist ein beliebtes Ausflugs- und Wandergebiet. Solche artenreiche und farbenprächtige Trockenstandorte bereichern nicht nur das Landschaftsbild, sondern stellen auch wichtige Lebens- und Refugialräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten dar. Außerdem stellt das Gebiet einen wichtigen Bestandteil im Biotopverbundsystem dar. 

Die durch extensive Bewirtschaftung und/oder durch Einstellung der bäuerlichen Mähnutzung entstandenen kräuterreichen Halbtrockenrasen und ruderalisierten Flächen sowie die waldnahen Säume mit thermophilen Pflanzen bestimmen die Pflanzendecke des Naturschutzgebietes. Das Wechselspiel zwischen ein- und zweimal gemähten, nicht gemähten Flächen und Ruderalflächen bietet ein sehr interessantes und abwechslungsreiches Bild. 

II. Besonderer Teil

Zu §§ 1 und 2)


Die Wahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes stellt den zentralen Bereich der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) dar. Aus dem Text der FFH-RL geht hervor, dass der „günstige Erhaltungszustand“ insbesondere für die Lebensraumtypen des Anhanges (AH) I, deren charakteristische Arten und für Arten der AH II, IV und V der FFH-RL sowie für alle wild lebenden Vogelarten, im Besonderen aber für die Arten des AH I und II der Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL) und für die regelmäßig auftretenden Zugvogelarten zu bewahren oder wieder herzustellen ist.

· So soll mit der Einrichtung eines Netzwerkes von NATURA 2000-Schutzgebeiten ein signifikanter Beitrag zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes der Lebensräume und Arten des AH I und II der RL geleistet werden (vgl. Art. 1 lit. k).

· Die in den nach der FFH-RL nominierten Gebieten festzulegenden Erhaltungsmaßnahmen sind auf die Wahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Schutzgüter auszurichten (vgl. 8. Erwägungsgrund, Art. 1 lit. a; Art 6 Abs. 1). Somit bildet der günstige Erhaltungszustand die Grundlage für die Formulierung von Erhaltungszielen und für die Ausarbeitung von Managementmaßnahmen.

· Die Grenzen für die Zulässigkeit von Störungen und Verschlechterungen in den Gebieten sind daran zu messen, dass sie dem Erhaltungsziel der Wahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht zuwiderlaufen (Art 6 Abs. 2-4).

· Die Schutzvorschriften für Arten des AH IV bzw. allfällige Ausnahmen davon orientieren sich am Erhaltungszustand dieser Arten (Art 12 bis 16).

· Die Nutzung der Arten des AH V darf nur in einem Ausmaß erfolgen, welches mit dem günstigen Erhaltungszustand vereinbar ist (Art 14). 

· Schließlich soll der Erhaltungszustand der Schutzgüter überwacht (Art 11) und alle sechs Jahre ein Bericht über die Auswirkungen der Maßnahmen auf den Erhaltungszustand angefertigt und von den Mitgliedstaaten der Europäischen Kommission übermittelt werden.

Kriterien und Raumbezüge des Erhaltungszustandes

Was ist unter einem günstigen Erhaltungszustand zu verstehen? Die FFH-RL gibt in ihrem Art 1 eine Legaldefinition darüber, wann der Erhaltungszustand von Arten und Lebensräumen als günstig zu bewerten ist. Diese Definition findet sich auch im § 5a des Steiermärkischen Naturschutzgesetzes 1976, LGBl.Nr. 65/1976 i.d.F. LGBl.Nr. 56/2006:

„Der Erhaltungszustand eines natürlichen Lebensraums wird als „günstig“ erachtet, wenn

· sein natürliches Verbreitungsgebiet sowie die Flächen, die er in diesem Gebiet einnimmt, beständig sind oder sich ausdehnen und

· die für seinen langfristigen Fortbestand notwendige Struktur und spezifischen Funktionen bestehen und in absehbarer Zukunft wahrscheinlich weiter bestehen werden und 

· der Erhaltungszustand der für ihn charakteristischen Arten günstig ist.

Der Erhaltungszustand einer Art wird als „günstig“ betrachtet, wenn

· aufgrund der Daten über die Populationsdynamik der Art anzunehmen ist, dass diese Art ein lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraumes, dem sie angehört, bildet und langfristig weiterhin bilden wird, und

· das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in absehbarer Zeit vermutlich abnehmen wird und 

· ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin vorhanden sein wird, um langfristig ein Überleben der Populationen dieser Art zu sichern.“

Aus diesen Definitionen lassen sich die wesentlichen Bewertungskriterien ableiten, welche zur Beurteilung des Erhaltungszustandes herangezogen werden sollen. Es handelt sich dabei um quantitative bzw. semiquantitative und um qualitative Kriterien:

	
	(Semi-)Quantitative Kriterien
	Qualitative Kriterien

	Lebensräume
	 Verbreitung

 -  Größe  des Verbreitungsgebietes

 -  Größe der Gesamtflächen
	 Struktur und Funktion

 -  Standortsfaktoren

 -  Struktureller Aufbau

 -  Pflege/Nutzung

 -  Charakteristische Arten

 -  Zeigerarten

 -  Charakterarten

	 Arten
	 Verbreitung

 -  Größe des Verbreitungsgebietes

 Population

-  Populationsgröße

 Habitat

 -  Größe der Habitatflächen


	 Population

 -  Populationsstruktur

 -  Populationsdynamik

 Habitat

 -  Ausstattung des Habitats mit be-

     nötigten Strukturen

 -  Pflege/Nutzung


Die Kriterien lassen sich nicht auf eine einzige geographische Bezugsebene anwenden. So ist die Analyse besonders der quantitativen Kriterien wie z.B. der Verbreitung und der Größe des Gesamtvorkommens von Arten und Lebensraumtypen nur auf überregionaler Ebene (z.B. Territorium des EU-Mitgliedstaates) sinnvoll. 

Die Überprüfung der qualitativen Kriterien muss im Gegensatz dazu für konkrete Vorkommen von Arten oder Lebensraumtypen erfolgen. Aufgrund der Vorgaben des AH III der FFH-RL sind Bewertungen des Erhaltungszustandes auch auf der Ebene der einzelnen NATURA 2000-Gebiete vorzunehmen. 

Aufgrund all dieser Überlegungen ist der Erhaltungszustand der Schutzgüter durch die Mitgliedstaaten zumindest auf folgenden drei geographischen Raumebenen zu bewerten:

· Konkretes Vorkommen

· NATURA 2000-Gebiet

· Territorium des Mitgliedstaates

Da gemäß § 13b des Steiermärkischen Naturschutzgesetzes 1976 i.d.F. LGBl. Nr. 56/2006 Pläne und Projekte, die Auswirkungen auf ein Europaschutzgebiet haben können, von der Behörde zu prüfen sind, bedeutet eine Gebietsabgrenzung, dass für diesen Raum über die bisher bekannten Verfahren, eine weitere, nämlich eine naturschutzfachlich/rechtliche Prüfung zu erfolgen hat. 

Die Schutzgebietsausweisung nimmt keinen Einfluss auf die bisherigen Nutzungen. Jede Veränderung ist allerdings im Sinne der Vereinbarkeit mit den neuen Schutzzielen zu beurteilen.

Maßnahmen, die keine Beeinträchtigung des Schutzgebietes und keine Prüfung nach sich ziehen:

Bereich Land- und Forstwirtschaft:

· Schnittnutzung von Grünland unbeschadet der Häufigkeit und des Schnittzeitpunktes, wenn kein Schutzgut betroffen ist

· Fortsetzung der Waldbewirtschaftung nach längerfristigem Aussetzen des Betriebes

· Wechsel der forstlichen Betriebsart

· Wahl des Verjüngungsverfahrens in der Waldbewirtschaftung

· Veränderung der Vorratshaltung in der Waldbewirtschaftung

· Änderung der Baumartenzusammensetzung unter Berücksichtigung der Erhaltungsziele für das Gebiet, ohne dass Lebensraumtypen oder Habitate von Arten erheblich beeinträchtigt werden

· Unterhaltung und Instandsetzung von Anlagen, die der Bewirtschaftung land-, forst- und fischereiwirtschaftlicher Grundstücke dienen (z.B. Wege, Gräben, Drainagen). 

Sonstige Bereiche:

· Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung bestehender Gebäude innerhalb eines FFH- oder VS-Gebietes

· Bau von Geh- und Radwegen innerhalb eines FFH- oder VS-Gebietes, ohne dass Lebensraumtypen erheblich beeinträchtigt oder Habitate von Arten gestört werden

· Unterhaltung der Gewässer sowie Unterhaltung und Instandsetzung wasserbaulicher Anlagen im Umfang der gesetzlichen Verpflichtung und Unterhaltung und Instandsetzung von Wasserkraftanlagen im rechtlich gebotenen Umfang

· Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Straßen und anderen Verkehrseinrichtungen einschließlich notwendiger Pflege sowie Verkehrssicherungsmaßnahmen

· Unterhaltung und Instandsetzung von Ver- und Entsorgungsanlagen- und leitungen

· Katastrophenschutzübungen, die Störungen der Arten vermeiden

· die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd und Fischerei einschließlich des Jagd- und Fischereischutzes, soweit die Erhaltungsziele für das Gebiet berücksichtigt werden

· die natur- und landschaftsverträgliche Sportausübung in der freien Natur.

Managementplan:

Für das Gebiet liegt ein öffentlich einsehbarer Managementplan vor, der Aufschluss über den Ist-Zustand und die Schutzziele gibt. 
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